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RS OGH 1979/3/6 5Ob4/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1979

Norm

WEG 1975 §13 Abs1

WEG 1975 §14 Abs1 Z1

WEG 1975 §15 Abs1 Z1

Rechtssatz

Ein Wasserablauf, der zur Dachterasse einer Eigentumswohnung gehört, ist ein gemeinsamer Teil oder eine

gemeinsame Anlage der Liegenschaft, wenn und insoweit diese Dachterasse zugleich einen - und zwar den die

darunterliegende Wohnung abdeckenden - Teil des Hausdaches darstellt und der Wasserablauf der Ableitung des

Niederschlagswassers und Schmelzwassers von der Dachterasse dient.
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